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 Veröffentlicht am 31.05.2005

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

64/03 Landeslehrer

Norm

B-VG Art130 Abs2;

LDG 1984 §19 Abs4;

Rechtssatz

Der mit der Versetzung der Beschwerdeführerin verbundene Nachteil im Lehrbetrieb der Hauptschule K - dass keine

geprüfte Kunsterzieherin mehr verwendet wird - ist nicht geeignet, das dienstliche Interesse an der Beseitigung eines

personellen Überhanges an dieser Schule im Wege der Versetzung eines Landeslehrers zu überwiegen.

Schlagworte

Ermessen besondere Rechtsgebiete
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